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Deregulierung im Baurecht 
- Zur Änderung der Berliner Bauordnung -

Einleitung 

Der Reformprozeß im öffentlichen Bau
recht geht so schnell vonstatten wie in 
kaum einem anderen Rechtsgebiet. Mo
mentan steht insbesondere das Bauord
nungsrecht der Bundesländer vor grund
legenden Novellierungen . Sie wurden im 
wesentlichen 1994 durch die Umsetzung 
der EG-Bauproduktenrichtlinie und die 
Vorschriften zu einer Vereinfachung des 
Baugenehmigungsverfahrens ve ranlaßt. 
So kommt es zu Neuregelungen in 15 
Bundesländern , die sowohl den Bereich 
des formellen wie auch des materiellen 
Rechts betreffen (wobei die Regelungen 
und Begriffe von Bundesland zu Bundes
land verschieden sind) . 
Vier unterschiedliche Verfahrensordnun
gen lassen sich erkennen: Neben die bis
her allgemein geltenden Genehm i
gungsverfahren und die genehmigungs
freien Vorhaben treten nun das verein
fachte Genehmigungsverfahren , die 
Genehmigungs- oder Baufreistellung 
oder das Bauanzeigenverfahren mit je
weils bundesspezifischen Besonderhei 
ten . 

Diese Reformen werden durch eine ma
teriell-rechtliche Besch leu nigungsrege
lung des Maßnahmegesetzes zum Bau
gesetzbuch ergänzt. Sie gilt jedoch nur 
für Vorhaben , die Wohnzwecken dienen 
(s . § 5 Abs . 4 BauGBMaßnG n.F.). 
Weitere Überarbeitungen des Baurechts 
sind zu erwarten , wobei sich dieser Bei
trag besonders eingehend mit der Novel
lierung der Berliner Bauordnung befas
sen wird . 

Die Krise 
der Bauordnung 

Warum kommt es nun zu diesen Refor
men im Bau- und besonders im Bauord
nungsrecht? 
Eine Ursache wird seit Jahrzehnten kon
trovers diskutiert: Die Überregulierung 
des Baurechts. Bereits 1976 hatte die Mi
nisterkonferenz ARGE-Bau eine In itiati
ve zur Vereinfachung des Bauordnungs-



rechts eingeleitet. Die Debatte zu diesem 
Problembereich ist seither nicht abge
klungen , im Gegenteil. Das große Ziel 
heißt Deregulierung, was bedeutet, den 
Regulierungsdruck im Bauordnungs
recht zurückzunehmen . 

Dabei muß Deregulierung als Sammel
begriff verstanden werden , unter den so
wohl die Verringerung des Normenbe
standes als auch die damit verbundene 
Effizienzsteigerung der Regelungsmate
rien für ihre Anwendung zu subsumieren 
ist. 
Der jetzige Zustand der Überregulierung 
geht auf folgende Maxime zurück: 

Bauordnungsrecht ist zualler

erst Sicherheitsrecht. Es hat 

dem hohen Anspruch auf Schutz 

von Leben und Gesundheit ge

rechtzuwerden, gesunde Wohn

und Arbeitsverhältnisse herzu-

stellen sowie sozial- und um

weltpolitische Anforderungen 

zu erfüllen. 

Ursachen 
der Überregulierung 

Das Bauordnungsrecht der Länder und 
dessen Ausführungsbestimmungen be
dürfen zu ihrer Ausformung technischer 
Regelwerke . Soweit diese nicht über das 
Bauordnungsrecht direkt verbindlich ge
worden sind, erlangen sie zumindest in
direkt Geltung für die am Bau Beteiligten, 
weil Bauwerke "lege artis" auszuführen 
sind . 

Auch das Baunebenrecht stellt eine 
Quelle der Überregulierung dar. Zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Bauerlaubnis 
sollen alle für die bauliche Anlage rele
vanten Genehmigungs- und Zulassungs
verfahren abgeschlossen sein . Hierzu 
zählen die Prüfungserfordernisse nach 
dem Naturschutzrecht, dem Wasser
recht , dem Immissionsschutzrecht, dem 
Straßenrecht , dem Denkmalschutz so
wie dem Arbeitsschutz . Die dem Bau
nebenrecht zuzuordnenden Rechtsge
biete und die Normen des Bauordnungs-

rechts sind hierbei als gleichwertig anzu
sehen . 

Doch nicht nur normative Regelungen 
haben die Materie des Bauordnungs
rechts anschwellen lassen . Es sind hier 
auch die allgemeinen Entwicklungen in 
diesem Bereich zu nennen: So erschwe
ren Nachbarschutz, Lärmschutz oder Ab
stand regelungen die Bauplanungs- und 
Genehmigungsverfahren und reflektie
ren damit die gewachsene Sensibilität 
der hiervon betroffenen Bürger. Das ge
bietet jedoch der Schutzumfang des 
Grundgesetzes ebenso, wie es dem 
Rechtsstaatprinzip entspricht, daß Bau-

. genehmigungen einer Rechtskontrolle 
unterliegen. 

Deregulierung 
des Bauordnungsrechts 

Die hier skizzierte Situation fordert zur 
Deregulierung der Materie Bauordnungs
recht heraus. Das allgemein feststellbare 
Unbehagen an der Unübersichtlichkeit 
dieses Rechtsbereichs verlangt gerade
zu nach einer Reform , weil ein solcher 
Zustand zunehmend geeignet ist, eine 
Akzeptanzkrise bei den Bauwilligen wie 
auch bei den Beschäftigten der Bauord
nungsbehörden hervorzurufen. 

Es ist wohl nicht zu bestreiten , daß eine 
Beschleunigung der Bauplanungs- und 
Genehmigungsverfahren sinnvoll und 
notwendig ist. Sie ist nicht zuletzt geeig
net, die deutschen Regionen im Wettbe
werb der europäischen Märkte attrakti
ver zu gestalten . Doch stellt auf der an
deren Seite auch der hier geltende hohe 
Sicherheitsstandard einen wichtigen 
Wettbewerbsfaktor dar. 

Zu beachten ist überdies der Kostenfak
tor, weil auch er geeignet sein kann , die 
Akzeptanz dieser Rechtsmasse in Frage 
zu stellen. 

Schließlich führt auch die Verwaltungsre
form folgerichtig zu der Frage , welche 
Teilbereiche des bauordnungsrechtli
chen Verfahrens allgemein oder im be
sonderen durch die Bauordnungsverwal
tung wahrgenommen werden sollen . Mit 
anderen Worten : Was kann als Kernauf
gabe im Bereich des Bauordnungsrechts 
definiert und in staatlicher Verantwortung 
belassen werden? Und welche ursprüng
lich öffentlichen Aufgaben können - im 
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Gegensatz hierzu - aus dem staatlichen 
Bereich in die Regie der gesellschaftli
chen Sphäre mit dem Ziel ihrer Privati
sierung verlagert werden? 

Beschleunigung 
des Genehmigungsverfahrens 

Das Bauordnungsrecht hat in jüngster 
Zeit bereits erhebliche Veränderungen 
erfahren . Angesichts von Überregulie
rung und I neffizienz des bauaufsichtli 
chen Verfahrens haben bis heute nahezu 
alle Bauordnungen der Länder Neurege
lungen zur Vereinfachung und Beschleu
nigung des Bauens aufgenommen . Die 
verfahrensrechtlichen Neuerungen las
sen sich auf folgenden Nenner bringen : 
Beschleunigung des Baugenehmigungs
verfahrens durch dessen teilweise Ab
schaffung . Neu eingeführte Begriffe wie 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren , 
Genehmigungs- und Baufreistellung 
oder Bauanzeigeverfahren verdeutlichen 
dabei den Reformcharakter. Auf den Ver
such einer allgemeinen Systematisie
rung soll hier aber verzichtet werden , da 
die Länder keine einheitlichen Regelun
gen gefunden haben und sich diese viel
mehr durch landesrechtliche Besonder
heiten auszeichnen . 
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Das ältere Bauordnungsrecht kannte nur 
den Dualismus von genehmigungspflich
tigen und genehmigungsfreien Vorha
ben. Es sah lediglich ein Genehmigungs
verfahren vor. Diesen Dualismus haben 
die Bauordnungen inzwischen abge
schafft. So sind zu den bisherigen Ge
nehmigungsverfahren und genehmi
gungsfreien Vorhaben folgende Verfah
ren und Freistellungen hinzugekommen: 

das vereinfachte Genehmi
gungsverfahren (vgl. z.B. §61 a 
Musterbauordnung - MBO -
vom Juni 1996; Art. 80 Bay 
BauO; §60 a Berl BauO; §68 
Abs. 4 NRW BauO), 

die Genehmigungs- oder 
BaufreisteIlung (vgl. z.B. Art. 
70 Abs. 1 Bay BauO: §4 Abs. 1 
Nr. 3 Berl BaufreistVO; § 66 
Abs. 4 Nr. 1 Brem BauO; § 69 a 
Abs.3 Nr. 3 Nds BauO; § 67 
Abs. 2 NRW BauO) und 

das Bauanzeigeverfahren (vgl. 

z.B. § 69 Bbg BauO; § 62 b Abs. 

3 Nr. 7 Sächs BauO) 

Im Zuge der Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben zum Zwecke ihrer Beschleuni
gung verließen die Länder jedoch ein
heitliche Standards, was an der Muster
bauordnung beispielhaft abzulesen ist. 
So hat man in diese nur das vereinfachte 
Genehmigungsverfahren (§ 61 a) und das 
sog . fingierte Zustimmungsverfahren 
(§ 66 Abs .1) aufgenommen , während 
man sich zu weiteren einheitlichen Ver
fahrensmustern bisher nicht durchringen 
konnte. 

Die Genehmigungs
freisteIlung im 
Berliner Baurecht 

Im Rahmen der Deregulierung des bau
ordnungsrechtl ichen Verfahrens rechts 
soll hier auf die GenehmigungsfreisteI
lung ein ganz besonderes Augenmerk 
gerichtet werden . Sie hat in einige Län
der-Bauordnungen schon Eingang ge
funden und soll nun durch eine Novellie
rung des Genehmigungsverfahrens in 
die Bauordnung Berlins (Entwurf der 
§§ 56 a, 60 a) aufgenommen werden . 
Dieses Verfahren ist von großer Bedeu
tung für die öffentlich-rechtliche Legalität 
von baulichen Vorhaben und beinhaltet 
haftungsrechtliche Probleme, die hier in 
ihrem gesamten Ausmaß nicht beschrie
ben , wohl aber angedeutet werden 
können . 

Berlin hat am 20. August 1996 den Entwurf 
einer Novellierung zur dortigen Bauord
nung vorgelegt , um Baugenehmigungs
verfahren beschleunigen zu können . 
Besonders bedeutsam ist das geplante 
Geneh m ig u ngsfreistell u ngsverfah ren , 
das eine teilweise Rücknahme präventi
ver Prüfungen im bauaufsichtlichen Ver
fahren und die Zunahme privater Verant
wortung des Bauherren oder des Archi
tekten mit sich bringt. Durch den Entwurf 
sollen weitgehend Gebäude genehmi
gungsfrei gestellt werden , für die nach 
§ 60 a der geltenden Bauordnung Berlins 
derzeit nur das vereinfachte Baugeneh
migungsverfahren vorgesehen ist. 

Die mit der Reduzierung präventiver Kon
trolle einhergehende Stärkung der Ei-



genverantwortung der am Bau Beteilig
ten führt dazu, daß die Anforderungen an 
den Entwurfverfasser konkretisiert wer
den müssen, weil dies die Einhaltung der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nach 
§§ 56 a Abs. 3 und 60 a Abs . 5 des Ent
wurfs der BauG Berlin zu erklären hat. 
Auf die Ähnlichkeit der Vorschriften des 
§ 61 a Abs. 7 MBG soll hier ausdrücklich 
verwiesen werden . 

Grundriß 
der Genehmigungs
freisteIlung 

Für bislang unter das vereinfachte Bau
genehmigungsverfahren nach § 61 a 
MBG wie auch § 60 BauG Berlin fallende 
Bauvorhaben soll nun dem Bauherrn die 
Möglichkeit einer Genehmigungsfreistei
lung zur Verfügung stehen. Als Vorhaben 
nach § 56 a Abs . 1 Entwurf Berl BauG 
kommen u.a. in Frage: 

~ dreigeschossige Wohnhäuser 

ohne Einschränkung der Anzahl 

der Wohnungen, 

~ zweigeschossige sonstige Ge

bäude ohne Aufenthaltsräume 

mit max. 200 m2 Geschoßfläche 

und 

~ Stellplätze bzw. Garagen für die 

genannten Gebäude 

Diese Regelungen entsprechen in etwa 
den Mustervorschriften des § 61 a Abs. 1 
i.V.m. § 2 Abs . 2, 4, 5 MBG. 
Bereits die Musterbauordnung eröffnet 
durch § 61 a im vereinfachten Genehmi
gungsverfahren für Wohngebäude und 
andere besondere Bauten eine be
schleunigte Genehmigung, wenn die Ein
haltung der zulässigen Grund- und Ge
schoßfläche und der zulässigen Bau
masse mit den Vorgaben des Bebau
ungsplanes in Einklang stehen . Ebenso 
läßt § 60 a BauG Berlin im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren beschleunigte 
Bauvorhaben zu , wie sie unter § 56a 
Abs.1 (siehe oben) bereits aufgelistet 
sind . Nun will man durch § 56 aAbs. 2 des 
Entwurfs BauG in Berlin als zusätzliche 
Anforderung die gesicherte Erschließung 

verlangen , um bauliche Vorhaben der ge
nannten Art von einer Baugenehmigung 
freizustellen. 

Die in § 56 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. 
Satz 2 des Entwurfs der BauG Berlin ge
schaffene Ermächtigung der Bauauf
sichtsbehörde , im Einzelfall trotz der 
Möglichkeit einer GenehmigungsfreisteI
lung das Baugenehmigungsverfahren 
durchzuführen , ist bewußt weit gefaßt. 
Die Bauaufsicht kann zur Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens neben 
planungsrechtlichen Gesichtspunkten 
auch bauordnungsrechtliche Anforde
rungen heranziehen, um erkennbaren Ri
siken oder Nachteilen zu begegnen. 

Die Genehmigungsfreistellung nach §56 a 
Entwurf BauG Berlin führt nicht zur völli
gen Loslösung vom klassischen Geneh
migungsverfahren . Vielmehr sind die von 
§ 56 a Abs . 1 Nr. 1 bis 3 erfaßten Vorha
ben der Bauaufsicht vorzulegen. Sie 
kann die Übereinstimmung des Bauvor
habens mit dem Bauplanungsrecht über
prüfen. § 56 a Abs. 3 S. 2 und 3 des Ent
wurfs stellen klar, daß die Genehmi
gungsfreiheit nicht von den Verpflichtun
gen zur Einhaltung der Anforderungen 
des Bauordnungsgesetzes entbindet. Mit 
seinem Genehmigungsfreistellungsan
trag muß der Entwurfsverfasser (bzw. der 
für die einzelnen Fachgebiete hinzuge
zogene Sachverständige) die Einhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Vorschriften er
klären . Eine solche Regelung ist auch für 
das vereinfachte Genehmigungsverfah
ren nach § 61 a Abs. 7 MBG vorgesehen . 
§ 61 a Abs . 6 MBG und § 57 Abs. 2 und 4 
BauG Berlin setzen für ein vereinfachtes 
Genehmigungsverfahren oder für die Ge
nehmigungsfreistellung die Vorlage der 
entsprechenden "erforderlichen Unterla
gen" voraus. Was "erforderlich" ist, ergibt 
sich aus der Verordnung über Bauvorla
gen im bauaufsichtlichen Verfahren vom 
18. Juli 1985. Das sind : der Lageplan , der 
Auszug aus dem Katasterkartenamt und 
die Bauzeichnungen. Gemäß § 3 Abs. 3 
Nr. 3 BauVorlVG Bin hat der Entwurfver
fasser in den Bauzeichnungen die "Lage 
der Brandwände, das Brandverhalten der 
Baustoffe und die Feuerwiderstandsdau
er der Baustelle, soweit aus Gründen des 
Brandschutzes an diese Forderungen 
gestellt werden", anzugeben. 

Darüber hinaus hat er nach § 5 Abs. 2 
BauVorlVG Bin einen Sicherheitsnach
weis über das Brandverhalten von Bau
stoffen und Bauteilen ("soweit erforder
lich") vorzulegen . Der Entwurfverfasser 
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muß bauvorlageberechtigt i.S .d . § 58 
Abs . 3 BauO Berlin und § 64 MBO sein . 
Reicht der Bauherr Bescheinigungen ei
nes Sachverständigen i.S.d. Rechtsver
ordnung nach § 76Abs. 4 Nr. 2 BauO Ber
lin und § 66 Abs. 4 MBO ein , so gelten die 
bauaufsichtlichen Anforderungen als ein
gehalten. Der Entwurf der Berliner BauO 
sieht weiter vor, daß nach Abs. 4 mit der 
Ausführung des Vorhabens begonnen 
werden kann, sobald die Bauaufsicht das 
vollständige Vorliegen der Bauvorlagen 
schriftlich bestätigt hat. Abs. 5 regelt die 
Anzeigepflicht vor Inbenutzungsnahme. 
§ 56 a Abs . 5 Satz 1 Entwurf der Berliner 
BauO sowie die Verweisung in S. 2 Nr. 3 
auf § 53 stellen eine zusätzliche Ab
schlußprüfungsmöglichkeit durch die 
Bauaufsicht dar. Eine Erklärung, nach 
der das Vorhaben den Anforderungen an 
den Brandschutz entspricht, wie dies bei
spielsweise § 67 Abs . 2 NRW BauO vor
sieht, wird von dem Entwurf der BauO 
Berlin und der MBO nicht ausdrücklich 
gefordert. 

Behandlung 
des Bauantrags 

§ 60 Abs . 1 Entwurf Berliner BauO und 
§ 66 Abs.1 MBO zielen auf eine Be
schleunigung der Baugenehmigungsver
fahren ab , hierzu werden Zeitvorgaben 
festgelegt. Steht einer Behörde oder 
Dienststelle nach landesrechtlichen Vor
schriften ein formelles Mitwirkungsrecht 
zu , so gilt die Mitwirkungshandlung als 
durchgeführt (fingiert) , wenn sie nicht in
nerhalb eines Monats nach Angabe der 
Gründe verweigert wird . Stellungnahmen 
anderer Behörden oder Dienststellen, 
denen kein formelles Mitwirkungsrecht 
im Baugenehmigungsverfahren zusteht, 
können unberücksichtigt bleiben , wenn 
sie nicht innerhalb eines Monats nach An
forderung bei der Bauaufsichtsbehörde 
eingehen . Die Bauaufsichtsbehörde 
selbst soll innerhalb eines Monats nach 
Eingang aller Stellungnahmen entschei
den . Das Freistellungsverfahren in Berlin 
bedarf nur der Zustimmung der Bauauf
sicht (und sonst keiner anderen Be
hörde) . 

Vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren 

§ 61 aMBO und § 60 a der geltenden Fas
sung der BauO Berlin sehen ein verein-

fachtes Baugenehmigungsverfahren vor. 
In Berlin findet dieses vereinfachte Ver
fahren nur dort Anwendung, wo konkrete 
planungsrechtliche Vorgaben bestehen 
oder im Einzelfall eine Übereinstimmung 
des Vorhabens mit diesen durch Vorbe
scheid bescheinigt wurde . Die MBO er
leichtert in § 61 a - wie bereits oben dar
gelegt - das Genehmigungsverfahren. In 
Berlin soll dieser Anwendungsbereich 
genehmigungsfrei gestellt werden. 
Über dies soll in Berlin das vereinfachte 
Baugenehmigungsverfahren parallel auf 
Bereiche ausgedehnt werden, in denen 
solche planungsrechtlichen Vorgaben 
noch nicht vorhanden sind . Abweichend 
von § 56 a Abs. 1 Nr. 2 Entwurf BauO Ber
lin unterliegen hier jedoch nur einge
schossige Gebäude mit einer maximalen 
Grundfläche von 200 m2 dem vereinfach
ten Genehmigungsverfahren. Eine zu
sätzliche Überprüfbarkeit des Vorhabens 
besteht weiterhin nach §§ 50 und 51 
BauO Berlin für bauliche Anlagen und 
Räume besonderer Art, durch die die All
gemeinheit oder der Bauherr gefährdet 
werden. 

Verantwortung 
von Bauherren 
und Entwurfsverfassern 

Mit den zuvor geschilderten gesetzlichen 
Vorschriften , nach denen der Bauherr in 
Berlin einen Monat nach der Anzeige 
bzw. nach Vorlage der Unterlagen mit 
dem Bau beginnen dürfte, soll die staatli
che Genehmigungsbehörde je nach Ver
fahrensart vollständig oder teilweise von 
der präventiven Kontrolle des Bauvorha
bens befreit werden. 
Es bleibt ihr jedoch die Verantwortung für 
die repressive Kontrolle illegaler Vorha
ben, gegen die die Behörde mit den Mit
teln der Verbotsverfügung , der Abrißan
ordnung oder dem Nutzungsverbot vor
gehen kann. Somit wird die gesteigerte 
Verantwortung des Bauherrn für die Ver
einbarkeit seines Vorhabens mit den ein
schlägigen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften nur allzu deutlich, da die 
behördliche präventive Kontrolle und 
Entscheidung , ob das Vorhaben recht
mäßig ist, nunmehr entfällt. Der Bauherr 
muß sich ob dieser Verantwortung be
sonders sachkundiger Personen bedie
nen, sog . Entwurfsverfasser, die bauvor
lageberechtigt sein müssen und bei de
nen es sich in aller Regel um Architekten 
handelt. 



Nach § 60 a Abs . 6 BerlBauO, § 69 BbG
BauO und § 61 a Abs . 7 MBO muß der 
Bauherr im Rahmen der Bauanzeigever
fahren (oder auch vereinfachten Geneh
migungsverfahren oder "baufreigestell
ten Verfahren") eine Erklärung des Ent
wurfsverfahrens vorlegen , daß das Bau
vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vor
schriften entspricht. Hiermit wird die bau
ordnungsrechtliche Verantwortung priva
tisiert , da mit jener Erklärung ein Großteil 
der Prüfungspflicht - und somit auch des 
Haftungsrisikos - von den Bauaufsichts
behörden auf den Bauherrn und den Ent
wurfverfasser übertragen wird . 

Probleme bei 
Vereinfachung der 
Baugenehmigung 

Verlust an Rechtssicherheit? 

Durch den Fortfall der Baugenehmigung 
erhält der Bauherr keinerlei behördliche 
Entscheidung darüber, ob sein Bauvor
haben den öffentlich-rechtlichen Vor
schriften entspricht. Die der bisheri
gen Baugenehmigung innewohnende 
Schutzfunktion einer präventiven Kon
trolle gegenüber dem Bauherrn entfällt 
beim Anzeigeverfahren. Die Rechtssi 
che rheit, die einer bestandskräftigen 
Baugenehmigung allgemein zukommt, 
ist daher nicht mehr gegeben . 
Das Anzeigeverfahren und die Genehmi
gungsfreisteIlung sollen - wie dargelegt
der Beschleunigung des Baugenehmi
gungsverfahrens dienen. Diese ist aber 
mit einem Verlust an Rechtssicherheit für 
den Bauherrn , die Nachbarn des Bauvor
habens und die Allgemeinheit verbunden . 

Folgen der Privatisierung für die Bau
genehmigungsbehörden 

Durch den Wegfall der Baugenehmigung 
als präventiver Kontrolle des Bauvorha
bens entfallen auch die Amtspflichten , 
die der Behörde gegenüber dem Bau
herrn bei Prüfung des Bauantrages ob
liegen. Diese Pflichtensteilung wird nicht 
durch die Pflicht der Behörde ersetzt , die 
eingereichten Bauvorlagen zu prüfen und 
gegen das Vorhaben einzuschreiten , 
wenn dieses nicht den öffentlich-rechtli
chen Vorschriften entspricht. Die Mög
lichkeit einer repressiven Kontrolle liegt 
allein im Interesse der Allgemeinheit, da 
der Glaube des Bauherrn , er baue schon 

deshalb rechtmäßig , weil die Behörde 
gegen sein Vorhaben keine Einwendun
gen äußert oder nicht dagegen einschrei
tet , nicht geschützt ist. 

Fazit 

Die als Mangel beklagte Unüber
sichtlichkeit des materiellen Bau
rechts wird durch das Rechtsinstitut 
der Baufreistellung nicht behoben. 
Es bleibt abzuwarten , in welchem 
Maße die Baugenehmigungsbehör
den auf das neue Verfahren reagie
ren und ob die vielfach geäußerten 
Sorgen um den Bestand materieller 
Bausicherheit sich bewahrheiten. 
Ebenso muß die Zukunft erweisen , 
ob mit den Anzeigeverfahren eine 
Beschleunigung der Baugenehmi
gungsverfahren eintreten wird . 
Schließlich ist bei den hier einschlä
gigen Vorhaben allgemein von kei
ner sehr langen Bearbeitungsdauer 
auszugehen , sofern ihnen keine 
planerischen oder sonstige Proble
me im Wege stehen . Man darf auf 
die Auswirkungen der Rechtsände
rungen gespannt sein : Greifen die 
neuen Instrumente, oder werden die 
geschilderten Probleme tatsächlich 
eintreten? 

Hans-Henner Sellmann, 

Regierungsdirektor, Berliner Feuerweh r 
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